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Newsletter 3  
 
SdK befürwortet Gegenantrag zu Beschlussvorschlag 2.2. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in unserem letzten Newsletter 2 vom 4. Juni 2014 hatten wir Sie über die bevorste-
hende Abstimmung ohne Versammlung der Anleiheinhaber der MIFA Mitteldeut-
sche Fahrradwerke AG informiert. Diese findet im Zeitraum vom Dienstag, den 10. 
Juni 2014, um 0:00 Uhr bis Freitag, den 13. Juni 2014, um 8:00 Uhr statt. Aus die-
sem Anlass hatten wir zu den Beschlussvorschlägen auch Stellung genommen und 
unsere kritische Meinung über den zusammengefassten Beschlussvorschlag 2.2. 
ausgedrückt. Dieser sieht eine Stundung von Zinsansprüchen (TOP 2.2.1), einen 
vorübergehenden Ausschluss von Kündigungsrechten (TOP 2.2.2.) und eine ent-
sprechende weitere Ermächtigung und Bevollmächtigung des Gemeinsamen Vertre-
ters (TOP 2.2.3.) vor. Nicht zuletzt auch wegen der in diesem Zusammenhang vor-
gesehenenVollmachterteilung in TOP 2.2.4. – bei welcher nach unserer Rechtsauf-
fassung eine Rechtswidrigkeit naheliegt – stehen wir nach wie vor diesem Be-
schlussvorschlag ablehnend gegenüber. Gleichwohl hatten wir empfohlen, im Hin-
blick auf das Insolvenzrisiko und den relativ kurzen Zeitraum in welchem auf die 
Zinszahlung und die Kündigungsrechte vorübergehend verzichtet wird, die Zu-
stimmung zu diesem Beschlussvorschlag zu erteilen.  
 
Zwischenzeitlich wurde durch die Heidelberger Beteiligungsholding AG ein Ge-
genantrag zu diesem TOP 2.2. übermittelt. Dieser Gegenantrag TOP 2.2. b) auf 
Seite 5 des Stimmabgabeformulars sieht im Wesentlichen vor, dass der gemeinsame 
Vertreter entscheiden soll, ob die Zinsansprüche gestundet und die Kündigungs-
rechte vorübergehend ausgeschlossen werden sollen. Anders also als bei dem ur-
sprünglichen Beschlussvorschlag besteht somit keine „Alles-oder-nichts-Lösung“ 
und der gemeinsame Vertreter kann nach Durchsicht der erforderlichen Unterlagen 
sachkundig für alle Anleihegläubiger entscheiden. Die SdK begrüßt diesen Gegen-
antrag daher und empfiehlt, diesem TOP 2.2. b) auf Seite 5 des Stimmabgabeformu-
lars die Zustimmung zu erteilen. Auf diese Weise ist eine Vertretung der Interessen 
der Anleihegläubiger, unserer Meinung nach, weitaus besser gewahrt, also mit ei-
nem pauschalen und direkten Stundung und einen vorübergehenden Verzicht. 
 
Sofern Sie für den Gegenantrag stimmen, müssen Sie den ursprünglichen Be-
schlussvorschlag 2.2. a) ablehnen.  
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern wie immer gerne zur Verfügung. 
 
München, den 11. Juni 2014 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Aktien und Anleihen der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG!
 


